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wie es in Frankfurt heißt. Wir trafen uns dieses Mal zahlreich 
unter den wachsamen Augen von Teddy Adorno im ehemaligen 
Gefängnis Klapperfeld. Zwischen Gitterfenstern und Stacheldraht 
tagten wir an einem historisch besonderen Ort. Der Knast diente 
der Gestapo, als Gefängnis für die Startbahn-West-Protestieren-
den und als Abschiebehaftanstalt. Passend zur Stadt Frankfurt 
beschäftigten wir uns mit dem Bilderverbot bzw. der Frage, was an 
dem Recht zu kritisieren ist und was nach dem Recht wohl kom-
men wird. 

Das Motto des Abschlussabends war frei nach Lenin gewählt: 
Wer nicht trinkt, soll auch nicht essen. Mit Blick auf die Baustelle 
der neuen Europäischen Zentralbank endete ein sehr nettes Tref-
fen mit den neusten Hits der Frankfurter Gangsterrap-Szene, zu-
erst digital – später sogar live. Wobei sich Teile der Gruppe dem 
„Hort der Gegenaufklärung“ in Form des Finales des Eurovision 
Song Contest widmeten.

Leider müssen wir an dieser Stelle mit Chris Zedler und Karl 
Stracke auch zwei langjährigen Reds Lebewohl sagen. 

Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Treffen vorbei schaut 
oder uns eure Texte schickt. Mehr Infos findet ihr dazu auf unserer 
Website: www.forum-recht-online.de.

Eure Babos von der Redaktion
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